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Islamıscher Religionsunterricht in europäischen Nachbarländern
Impulse für die Diskussion In Deutschland

Seı1it der Offnung der Bınnengenzen sınd dıie einzelnenerEuropas einander näher
gerückt. Dıiıe zunehmende weltweiıte Globalısıerung und dıe Heterogenıität führten e1-
1CcT Verflechtun der europäischen Staaten. Polıtische Entscheidungen können nıcht
mehr nach natıonalen Bedürfnissen entschıeden werden, sondern verlangen dıe erück-
sıchtigung europäıischer und teılweıse internationaler Interdependenzen. uch 1m Bıl-
dungsbereı1ic ist eine Annäherung notwendig, WE eın wirklıches Zusammenwachsen
gewünscht WITd. Das Europäische Parlament und die Europäische Kommıssion aben
längst erkannt, dass dıe natıonalen Bıldungssysteme eiıne europäische Dımension brau-
chen. Im ertrag VON Maastrıcht wurde auch eıne Rechtsgrundlage bıldungspoliti-
sche Aktıvıtäten verankert. In der Realıtät ist dıe Kooperatıon mıt den Nachbarstaaten
und der Informationsfluss eher pärlıch Dıeser soll dıe Praxıs islamıschen Reltı-
gionsunterrichts staatlıchen chulen exemplarısch den ern Österreich, Bel-
zien und England vorstellen, vergleichen und daraus LÖösungsansätze dıe Sıtuation
in Deutschlan ableıten.

Islamıscher Religionsunterricht deutschen Schulen
Der verfassungsmäßige Auftrag, fixiert ın Artikel Absatz des Grundgesetzes, Sarall-
tıert Religionsunterricht mıt Ausnahme der bekenntnisfreien chulen als nter-
richtsfach öffentlichen Schulen ! anaCcC ist elıgıon eın ordentliıches Lehrfach, und
chüler und ernen eiınen verfassungsrechtlıchen Anspruch auf Relıgionsunter-
richt
Zur eıt findet islamıscher Religionsunterricht in der Mehrzahl der deutschen undes-
länder lediglich NnNerna. des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts als eın fre1-
williges Unterrichtsangebot konsularıscher Verantwortung statt Der Unterricht
wiıird nachmıttags von ehrern Adus den Herkunftsländern mıt Materıalıen aus den Her-
kunftsländern angeboten. Dıiıe Inhalte entsprechen nıcht dem Lebensalltag der Schüler,
die besondere Diasporasıtuation als relıg1öse Miınderheit wıird nıcht thematıisıert.
Dıie Etablierung eines ordentlichen Lehrfaches „Islamıscher Relıgionsunterricht” VOI-

gleichbar dem chrıistlıchen Religionsunterrichtsangebot scheıterte bısher. Relig1iöse 15-
amıiısche Unterweisung ist bisher in keinem Bundesland ordentliches Lehrfach Dıe
Realısıerung eines Islamıschen Relıgionsunterrichts in Deutschlan: wırd seı1it Jahren
dıskutiert, in der etzten eıt verstärkt UrC. das el des Oberverwaltungsgerichts
Berlın Der umstrıttenen Islamischen Föderatıon WwIrd darın daseczugesprochen,
Berlıner chulen islamıschen Religionsunterricht anzubleten.
Die Bundesländer außer Berlın) weılisen Forderungen nach einem islamıschen elı-
g]onsunterricht teilweise organisatorischer Hındernisse, teilweıise der
Unvereimbarkeıt mıt denjeweılıgen Schulgesetzen dererzurück. Zusätzliche Pro-
eme be1 der Realısıerung eines islamischen Relıgionsunterrichts sınd das Curriculum

ach 141 gılt diese Regelung nıcht für Bremen und Berlın.
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und dıe AntwortauFrage, WCI den Unterricht erte1ılen soll WEe1 Argumente
eiınen islamıschen Relıgionsunterricht stehen 1Im rennpunkt.

Be1l der1neines islamiıschen Relıgionsunterrichts wırd der fehlende legiti-
mierte Ansprechpartner der islamischen Relıgionsgemeıinschaft als Hındernis aAaNSC-

Im I Absatz 61 CS, dass der Relıgionsunterricht ‚IN Übereinstim-
MUNS mıit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften” erte1len ist Da 1mM IS-
lam keine dem Christentum vergleichbare Instanz eines bevollmächtigten Sprechers
vorhanden ist, dıe Argumentatıon eın muslımıscher Ansprechpartner
den deutschen Staat
em WwIrd aufden Verstoß koranischer nhalte das Grundgesetz hıngewle-
SCIL angelnde Gleichberechtigung besonders beım Geschlechterverhältnis, be1
Ehe, Scheidung und Erbschaft, dıe tellung der Frau, dıe olygamıe, das islamısche
Strafensystem mıt der Priorität islamischen Rechts VOT staatlıchem, und enlende
Religionsfreiheit und Toleranz, SOWIeEe dıie Eıinheit vVvon Staat und elıgıon werden
geführt Diese Argumentatıon geht Von einem einheıtlıchen und geschichtlich ho-
IMOSCNCNH siam Aaus 16 zwıschen islamıschenernmıt ihren speziıfischen
Rechtsschulen, auch innerhalb eines Landes Ssınd erhebliche Facetten in der el1g1Öö-
SCI] Ausprägung vorhanden, die eıne detailliertere Betrachtung erfordert. Der SIam
exIistiert jedoch SCHAUSO wen1g, WIe 65 auch das Christentum nıcht g1bt

Die ktuelle Sıtuation In den Bundesländern gestaltet sıch hinsıichtlich der (1slamı-
scher Relıgionsunterricht, islamısche Unterweisung, rel1ıgionskundlicher Unterricht)
und der Unterrichtssprache eutsch, türkısch eiC.) unterschiedlich * Dıie jetzıge Praxıs
ist auf dıe Thematıisiıerung nnerha des muttersprachliıchen Unterrichts begrenzt. Teıl-
welse obliegt die Verantwortung da  = den Unterrichtsverwaltungen der änder, teil-
welse den Herkunftsländern No  eın-Westfalen bletet se1t 986 1mendes mMut-
tersprachlıchen Ergänzungsunterrichts eıne relıg1öse Unterweisung basıerend auf
einem e1gens entwıckelten Curriculum In Berlın findet se1t dem chuha
2001/2002 Islamischer Relıgionsunterricht öffentlıchen chulen er der Verant-
wortung einer prıvaten islamıschen Urganısatıon, der Islamischen Föderation, STatt.
Im Folgenden werde ich darstellen, WI1Ie ın UunNscerien Nachbarländern Österreich, England
und Belgien die TODIeEemMEe gelöst wurden.

Islamıscher Relıgionsunterricht Österreichischen Schulen
Infolge der Okkupation VONN Bosnien und Herzegowina (1878) kamen immer mehr
Muslıme nach Österreich, dass bereıts 912 der siam offiziıell als Religionsgemein-
SC anerkannt wurde. Das Verhältnis des Staates der iıslamıschen Gemeimnschaft ist

] Eıige Stichworte sınd Dıebstahl, Unzucht und Blutrache.
Vgl Busch, O  £.), Integration und Relıgion. Islamischer Relıgionsunterricht Berliner Schu-

len, erln 2000; Kesiclk, Burhan, Islamischer Religionsunterricht Berliner Schulen Lernziele In-
— Dıdaktık, ın Relıgionen und wertebezogene Bıldung In der Schule agung der Freien UnıLver-

sıtät Berlın und der Friedrich-Ebert-Stiftung In Zusammenarbeıiıt mıt dem Landesıinstitut für Schule
und Medien, Berlıin926-33; Schreiner, Peter / Wulff, Karen (Hg.), Islamıscher Relıgions-terricht. Eın Lesebuch, Ünster 2001; Ozdil, Ali-Ozgür, tuelle Debatten Islamunterricht In
Deutschland. Relıgionsunterricht relıgıöse Unterweisung für Muslıme Islamkunde, Hamburg1999
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in dem ‘Islamgesetz’ VOIl 912 geregelt. Das ‘Islamgesetz’ nthält ZW al keıine umfang-
reiche egelung der Rechtsverhältnisse, die Muslıme ekamen jedoch damıt das ec
der gemeInsamen öffentliıchen Relıgionsausübung, das( auf Besıtz und erwal-
tung Von Anstalten, Stiftungen und Fonds und das Recht auf Gewährung VONN Staats-
schutz.
Verstärkter Z/Zuzug VOIl Muslımen, besonders nach Wıen, führte Miıtte der 1960er Jahre
ZUT Gründung des ”Moslemischen Sozilaldıenstes” und der Forderung ach Aktualı-
sierung des ‘Islamgesetzes’. Seıit 979 ist der siam als Körperschaft öffentlıchen
Rechts anerkannt. Die eT‘ Islamiısche Religionsgemeinde wurde 98() konstitulert.
Dıie Leıtung der Islamıschen Glaubensgemeinscha sıch Aus Muslımen verschie-
dener Natıonalıtäten ıne ihrer wichtigsten ufigaben ist dıe Erteilung des
Islamıschen Relıgionsunterrichts dıe chüler muslımıschen Glaubens.?
082 wurde eın geregelter islamıscher Relıg1onsunterricht ıingeführt, dessen Besuch
oblıgat ist emaa| E Absatz des Religionsunterrichtsgesetzes ist für alle chüler, dıe
eıner gesetzlıch anerkannten Kırche oder Religionsgemeinschaft angehören, der Relıt1-
gionsunterricht ıhres Bekenntnisses Pflichtfach den öffentlıchen chulen. Im Rah-
ICN der VO  3 Bundesminister für Unterricht und Kulturelle Angelegenheıten festge-
efzten Stundentafe ist der Religionsunterricht 1m Regelfall mıt Zz7Wel Wochenstunden
DTO chulja festgelegt. 9972 nahmen 12000-14000 chüler islamıschen Relı-
g1onsunterricht teil Allerdings findet der Unterricht 1Ur chulen mıt einem en
Anteıl muslımıscher chüler (mindestens 10 chüler eıner Klassenstufe) vormittags

In anderen Bezırken wıird nachmıiıttags In Sammelstellen erteılt. Auf SC  1ftlı-
chen ntrag der ern kann das ınd NnNerhna eıner zweıwöchıgen Frıist nach chul-
jahresbeginn VO Unterricht befreıt werden. Besonders chüler der schiutischen Rıch-
t(ung machen VOIN diesemeeDrauc
Dıe Kiırche oder Religionsgemeinschaft S dıe e1  g, den Lehrplan und dıie
OnNn{fTfrolle des Religi0onsunterrichts. Die Festsetzung der Inhalte WIeE auch dıe Wahl der

erfolgt in gemeinsamer Abstimmung iıslamıscher und mıniısterieller tellen
MNnnerna. der Zwel Wochenstunden wıird die arabısche mıiıttels ”Arabisc für An-
fänger” unterrichtet. Sonst wırd der islamısche Relıgionsunterricht in deutscher Spra-
che abgehalten. Unterrichtsinhalte SInd bıs Klasse Basıswissen, W1e Quellen, nhalt,
Geschichte und edeutung des aubens, reliz1öses Leben und undOra Leıder
wıird erst In der Sekundarstufe inhaltlıch explizıt aufdıe besondere Dıasporasıtuation
der Muslıme ın Europa und andere Relıgionen eingegangen Für eınen TOBTE1L der
muslımıschen chüler dıe wen1gsten erwerben das findet damıt keıiıne The-
matısıerung STA}
Dıie ehrbücher werden in Zusammenarbeıt mı1t dem zuständıgen Ministerium erstellt,
benötigen Jedoch keıine staatlıche Approbation. Einziıge Auflage lst, dass dıe Lernmiuttel
nıcht 1m Wiıderspruch ZUT staatsbürgerlichen Erzıehung stehen dürfen Als Lehrmaterıial
dienen spezlıe Grundschulen konzıpilerte Koranausgaben auf Deutsch und Ara-
SC Hadithsammlungen“ und Prophetengeschichten. Alternatıv dazu wırd auch das
TCU erarbeıtete zweıbändıige Lehrbuch ”Islam in meınem en  99 VONN Uysal” für islamı-

Urc Arbeıtsmigration stıeg die Zahl der Muslıme und damıt uch der muslımıschen Schüler stark
In Wıen hegt der Anteıl der muslıimıschen Schüler mıt 10% ber dem der evangelıschen Schüler.
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schen Relıgionsunterricht in der Dıaspora eingesetzt. Dieses Werk ist für dıie ersten vlier
Klassenstufen konzıpiert. Türkısche ehrbücher dıenen als Grundlage 1m anschlıeßen-
den Unterrichtswerk VOIN Bilgin® der Klassenstufen 5/6 und 7/8
Die Relıgionslehrer können entweder staatlıch (1im Einvernehmen mıt der Jeweılıgen
Relıgionsgemeinschaft) oder kırchlich/relig1onsgesellschaftlic bestimmt werden. Die
Beau{fsichtigung wırd VON Fachıinspektoren der jeweılıgen Konfession urchgeführt.
Der islamısche Relıgionsunterricht wiıird derzeıt VO Präsıdenten der Islamıschen Gilau-
bensgemeinschaft inspizlert. Die Orientierungsgrundlage 1efert der "Lehrplan für den
islamıschen Relıgionsunterricht Pfliıchtschulen, mıttleren und höheren chule:  29 mıt
dem Ziel. den Kındern und Jugendlichen iıslamısche Werte näher bringen Dıe 1slamı-
sche Gemeimnnschafteste dıe E ehrer, dıe ihre Vergütung VO Österreichischen Staat
erhalten. Nur In egründeten Ausnahmefällen können ehrer ohne Österreichische
Staatsbürgerschaft eingestellt werden. Weınbliche dürfen mıt Kopftuch
terrichten.
In der Anfangszeıt tammten dıe muslımischen größtenteils dus der Türkeı
Von dieser Regelung wurde, nıcht ohne Kritik se1ıtens des türkıschen Staates, abgew1-
chen, we1l dıie unzureichend aufdie besondere Sıtuation der Muslıme In
Österreich vorbereıitet waren. Bıs 998 wurden dıe der staatlıchen Päd-
agogischen ademıie ausgebilde und geprüft Im Herbst 998 wurde In Wıen dıe sla-
mische Relıgi1onspädagogische ademıle gegründet und staatlıch anerkannt. Das dre1-
Jährıge Studium glıedert sıch ın pädagogische und iıslamwıssenschaftliche Studien
ährend dıe pädagogischen Fächer der Staatlıchen Pädagogischen ademılie erteiılt
werden, erte1len Islamwissenschaftler und Theologen beispielsweise der renommıer-
ten Kairoer Universı1ıtät Al-Azhar dıe islamıschen Fächer der Islamıschen Relı1-
gionspädagogischen ademıe
Krıtik Vvon oMzıeller Seıite wırd an der mangelnden Miıtsprache be1 der Gestaltung des
islamıschen Unterrichts geü uberdem ist dıe Möglıchkeıt der eılna. dem
Unterricht vielen ern nıcht bekannt, dass deren Kınder nıcht teilnehmen. chulen
und Islamische Glaubensgemeinschaft In Österreich SInd gefordert, verstärkt Of-
fentlichkeitsarbeit islamıschen Relıgionsunterricht betreıben.

Islamischer Relıgionsunterricht belgischen Schulen
In Belgien ist der siam w1e In Österreich als Örperscha öffentlichen Rechts aneT-
kannt Muslımischer nsprechpartner für belgısche Behörden, erbande und Urganısa-
tiıonen ist das uslim Council. In Brüssel beträgt der muslımısche Bevölkerungsanteil
10% Dıe zweıte und drıtte Generatıon der In Belgien ebenden Muslıme forderten,
ers' Uurc dıe Regierung, eine offizıelle, gewählte Vertretung iıhrer Interessen.

Hadıth (arab Mitteilung, Rede, Bericht) sınd Aussprüche uhammads verschıiedenen relıg1ıösenund gesellschaftliıchen Fragen. Sıe gelten als Quelle für Auskünfte Z.U111 Verhalten Im Alltag der Mus-
lıme.

Uysal, Nebi, Islam in meınem Leben 12 Bände]l, Wien 1993
Bilgin, Baki, Meın en für den Islam 12 Bände], Wıen 1995
Der türkısche Botschafter ın Wıen Barutcu fordert ausschheßlich türkısches Lehrpersonal. Im

der Missachtung empfiehlt dıe Abmeldung VO' Relıgionsunterricht.
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ach einer Regıstrierung der Kandıdaten und Wahlberechtigten stimmten Mus-
ıme über D Kandıdaten ab
Dıie belgische egjıerung chreıbt der relıg1ıösen Soz1lalısatıon in der Famlılıe mıt der Ver-
mıttlung islamıscher Konzepte, Prinzıpien, Werte, Verhaltensweisen und Moralvorstel-
ungen dıe 270 Relevanz Dennoch sıieht s1e auch die chulen ın der Pflicht Seıt
dem chuhal 975/76 wırd be1 aCcC  age den staatlıchen belgıschen chulen sla-
miıscher Relıgionsunterricht erteılt. Den freiıen und konfessionellen chulen bleıibt CS

freigestellt, ob S1E islamıschen Relıgionsunterricht offerleren. ach einem (Gesetz aus

dem Jahr 9059 ist der Staat verpflichtet, den chülern eiınen rsatzunterricht Relı-
g1onsunterricht anzubieten. Dıiıe chulen des OlIfentlichen Bıldungswesen erteijlen wahl-
welse eınen 1k- oder Moralunterricht.
Der Religionsunterricht findet In Belgıen Zwel Stunden wöchentlich Es o1bt ro-
misch-katholısche, evangelısche, jJüdısche und islamısche Relıgi1onserziehung. Die Re-
lıgi1onslehrer werden VOIN den zuständigen tellen der]eweılnlgen Konfessionen benannt.
08 besuchten rund muslımiısche chüler der rımar- und Sekundarstufe den 15-
lamıschen Relıgionsunterricht. Der Religionsunterricht ist eın rel1ıg10nskundlıcher
Unterricht, sondern hat dıe Beheimatung 1m Glauben Ziel Koranstudien mıt der
Rezıtation des Korantextes In eutfschlan lediglıch In den außerschulischen Koran-
kursen angeboten SInd Bestandteıl des Curriculums. Daneben wırd islamısches eC
und dıe Lebensgeschichte des Propheten und der ersten Kalıfen (SIrd) gele

Religionsunterricht englıschen Schulen
Dıe britische eglerung entwickelt und fördert besondere Programme die DıiıskrI1-
minıerung ethnıscher Mınderheıten anderem 1m Bıldungswesen. Miıt mehreren
Rassendiskriminierungsgesetzen se1ıt 965 wurden aßnahmen ZUT Bekämpfung VON

Dıskrimmierung festgelegt und der Kontakt zwıschen unterschiedlichen Kulturen
w1e die Chancengleichheıit gefördert. 985 wurden bereıts Maßna  en ZUT verstärkten
Örderung ethnıscher Mınderheıten In der Schule erarbeıtet und dıe Intensivierung der
Beziehungen der unterschiedlichen gesellschaftlıchen Te1ilkulturen durch eiıne VOI-

mehrte Berücksichtigung ethnischer Minderheıten 1m Bıldungswesen ınıtnert,
Schule antırassıstisch gestalten.  8 9089 wurde VOoN der Kommıissıon für Rassengleıich-
heıt eın Rassenbeziehungsgesetz veröffentlicht, welches gesetzeswıdrıge Verhaltens-
welsen auflıstet.
9088 wurde das Schulwesen in England und damıt auch der Relıgionsunterricht durch
den Education Reform Act mıt dem Zıel der Restaurierung kultureller Werte wesentlıch
verändert. en zehn verschıiedenen oblıgatorıschen Fächern wurden vier zentrale
landesweite Prüfungen für alle chüler festgelegt. Obwohl der Relıgionsunterricht
nıcht den Basısfächern gehört, ist Pflichtfach Im Zuge der Neuformulierung des
Gesetzes wurde versucht, dıe multikulturelle Bewegung in der Erzıehung einzugrenzen
und den überkonfessionellen Religionsunterricht zugunsten konfess1ionellen edan-

Trotz a]] dieser Bemühungen konnten die Intentionen der Polıtik nN1IcC verwirklıcht werden. Ras-
sendiskrımıinıerung ist 1ın Großbritannien immer ochvirulent. Vgl John Rex, Chancengleıichheıt und
multikulturelle Gesellschaft In Großbrıitannıien, 1n Informationsdienst Ausländerarbeıiıt
1/95, 38-44
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kenguts autfzuhebe Das nationale Curriculum fokussıert das ‘Englısc  m und chrıst-
1C Werte Die Formulıerungen des Gesetzestextes lassen jedoch unterschıiedliche In-
terpretatiıonen ZU, dass S1e VON den okalen Erziehungsbehörden entsprechend
eigenen Vorstellungen ausgelegt werden können. Seı1t dem Jahr 2001 sollen en Schü-
ler der Oberschulen bindend vermittelt werden the diversity of national, religious and

‚9ethnic Identities In the and the need for mutual respect and understanding
Der chultag beginnt In Großbrıtannien äglıch mıt einer überkonfessionellen Morgen-
versammlung (Collective Worship orningAssembly). €1 162 CS 1mM Ermessens-
spielraum des Schulleiters, VoNn dieser Vorschrift abzuweichen,W 65 für einen Teıl
der chüler unzumutbar hält ernkönnen ihre Kınder sowohl VOIN der Morgenver-
sammlung als auch VO Relıgionsunterricht befreien lassen. DiIie Konzeptionierung des
Lehrplans für das Fach elıgzıon wurde der kommunalen Erziehungsbehörde (Local
Education uthori LEA) übertragen. In Absprache mıiıt den kontess1ionellen Gruppen
und Vertretern der Lehrerorganısationen legt dıe LEA das Curriculum den örtlıchen (Ge-
gebenheıten entsprechend dezentral fest aruber hınaus SInd auch dıe einzelnen Schu-
len und er ogrößtenteıls autonom.
Der Unterricht findet chüler er Relıgionsgemeinschaften gemeIınsam Die
relıg1öse Identität der chüler wIırd als Teıl der kulturellen Identität angesehen. Der
Unterricht ist konfessionell nıcht gebunden und für alle Weltreligionen en Unter-
richtsziel ist, das Interesse und dıe Akzeptanz anderen Relıgionen gegenüber
cken. Lıteratur über verschliedene Relıgionen ist für die chüler zugänglıch. Relıg1iöse
este erKonftessionen werden wahrgenommen, dıe ehrer nehmen Rücksicht auf dıe
Fastenzeıt der chüler. Die Unterrichtsmaterialien!® für den gemeınnschaftliıchen Relı-
o10nsunterricht SIınd e1gens für den englischsprachigen KaumerMiıtarbeıt VON John
ull entwickelt worden.

Hındernisse in Deutschlan: und europälische Impulse
Der Vergleich hat geze1gt, dass in en dre1ı Ländern muslımısche chüler eine schult1-
sche Ausbıildung In iıhrer elıgı1on erhalten. In Österreich und Belgien wırd explizıt eın
islamıscher Religionsunterricht angeboten. In Belgien wiırd islamischer Relıgionsun-
terricht bereıts se1it 25 ahren, In Österreich immerhın se1t tast 20 ahren erteılt. Die ın
Deutschlan:nSchwierigkeiten eines ftehlenden leg1ıtimierten Ansprechpart-
NCIS, des inhaltlıchen Verstoßes das Grundgesetz und dıe organısatorıschen Pro-
eme hinsıichtlich der und Lehrmaterialien sınd In anderen europäıischen
ern bereıts se1it ”Zze  en gelöst.
Dıiıe orderung ach einem legıtimierten Ansprechpartner wurde VON den beıden Lan-
dern unterschiedlich geregelt. Österreich hat den siam bereıts 9012 als Relıgionsge-
meıinschaft und 979 als Körperscha Olfentlıchen Rechts anerkannt und ın diesem AN-
sammenhang Ansprechpartner gefunden. Das belgısche Modell, eıne VON en
muslımıschen Einwohnern des Landes gewählte Vertretung das, muslim Council, ent-
spricht den Anforderungen eines demokratıischen Rechtsstaates. Verschiedene chtun-

C  Y  Q Department for Educatıon and Employment Press Release 208/99,
Dıiıe Schulbuchserie heißt „The Westhill Pro) ect  97 und „A Gıiıft the Child” für dıe Primarstufe. In-

formationen ber www.bham.ac
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SCH des Islams Siınd in ihm vertreien und spiegeln dıe gesellschaftlıche i1schung WI1E-
der. Auch ın Deutschland ist die Entstehung einer gewählten Vertretung der Muslıme
nach belgıschem Vorbild enkbar
Der Eınsatz des Koran als Unterrichtswerk WwIrd VON deutschen eNorden abgelehnt.
edenken der Unverträglichkeit der nhalte mıt den freiheıitliıch-rechtliıchen
Grundprinzıpien sınd be1 unseren Nachbarn ebentalls überwunden worden. Österreich
legt den STIOgemeInsam mıiıt der Islamıschen Relıg1onsgemennschaft fest Dıe Ver-
einbarkeıt der nhalte mıt denen der staatsbürgerlichen Erzıehung hält die Öösterreichi-
sche egjıerung für ausreichend. Der oran wırd neben e1gens konzıpıierten Unter-
richtsmaterıalıen auch 1m Unterricht benutzt. In Belgıen ist der oran ebenfalls
Lehrwerk für die chüler. In beiıden Ländern findet der Unterricht der Prämisse
der Beheimatung 1m Glauben
Dıie organisatorıschen Hürden der Bereıitstellung VON qualifizierten Lehrkräfiten für das
Fach und eines gee1gneten Curriculums SInd Zzuerst are kompromıissbereıte UÜbernah-

VON landesfremden Materıalıen, dann durch den TYsatz eigener onzepte überwun-
den worden. In Österreich wurde nıcht 1Ur eın Unterrichtswerk entwickelt, auch dıe
Ausbıildung Von ehrkräften Öösterreichiıschen Hochschulen wurde realısıert. Damlıt
entspricht dıie Ausbildung der ehrer den sprüchen 1mM Lande geltender ıldungs-
standards.
In Großbritannien wiırd (018/ gesetzlıcher inschr:  ngen und der Restaurierung
no.  Treliler Ideale se1t 088 der Anspruch auf islamısche Unterweisung Tr einen
interkonfessionellen Religionsunterricht erfüllt Das Problem des legıtimıerten A
sprechpartners wurde UuUurc die dezentrale Ausrichtung des Schulwesens aufder ene
der Okalen Erzıiehungsbehörden gelöst. eglona relevante relıg1öse Gruppen können
einbezogen werden. DIie inhaltlıche Ausgestaltung ist Üre dıe ınterkonfessionelle
Ausrichtung vielfältiger, einzelne Quellen (z.B der oran werden adurch relatıviert.
em entsteht re dıesen Austausch der Informatıionen, dıe Interaktionen und dıe
egegnung eine interkulturelle Lernsıtuation, dıe en chülern unabhängıg VOINl iıhrer
Konfession und Weltanschauung VON Nutzen ist das Zusammenleben in einer plura-
lıstischen Gesellschaft der Industrieländer. Vorurteile und Stereotypen können abge-
baut oder vermıindert werden, und Toleranz und Akzeptanz entstehen. uch dıe rage
nach gee1gneten ehrern ist nıcht aufeıne elıgıon begrenzt. Das ernen voneınander,
die persönlıche Betroffenheıit wırd Teıl der Lehrmaterialıen.
Dıe Beispiele uNnseTIer Nachbarn zeıgen, dass der unsch und dasCmuslımıscher
Bürger auf islamische Unterweıisung verwirklıchen ist Belgıien und Österreich ha-
ben dıie TOoObleme des legıtiımıerten Ansprechpartners und der Konformität der Lehrin-

mıit einem demokratıischen Rechtsstaat schon VOT ahrzehnten gelöst, obwohl der
Ante:ıl der muslımıschen Bevölkerung wesentliıch eringer als in eutschlan: ist TOß-
britannien hat HTre dıe Eınführung eines oblıgatorischen interkonfessionellen Relıi-
g1onsunterrichts daseder Muslıme aufdıe relig1öse Unterweıisung iıhrer Kınder e..

Ilt und darüber hınaus eiıne Unterrichtsform gefunden, die dem Zusammenleben er
Konfessionen in der Gesellschaft dıient
In Deutschlan: sınd Staat und Gesellschaft gefordert, Lösungen finden und praktı-
sche Konzepte entwickeln. e1bleıbt dıskutieren, ob e1in islamıscher Religions-
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unterricht Ww1e In Österreich und Belgien oder ein interkonfess1ioneller Relıgionsunter-
cht ähnlıch dem britischen Modell bevorzugen ist Sollte weıterhıin dıe Dıskussion

die TODIemMe dıe Umsetzung in dıe PraxIıs blockıieren, werden verschlıedene islamı-
sche Vereıine den Bıldungsauftrag des Staates übernehmen und Uurc e1igene Konzepte
das akuum füllen versuchen.
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